
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KINDLICHE ENTWICKLUNG AUS 
ÄRZTLICHER SICHT  

UND  
UMGANG MIT  

KINDERKRANKHEITEN 
 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden werden 
benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für nachträgliche 
Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir eine 
Gebühr von 5,– €. 
 
Rücktritt 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss eine 
schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen 
Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine 
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten erfolgen. Kann der 
Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung neu belegt werden, stellen 
wir nur Kosten für die Umbuchung in Rechnung. 
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter vorbehalten. BiS 
behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-/Referentinnenwechsel, 
Raumänderungen sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 
 
Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmung nur im 
Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit verbundenen Regelungen erhoben 
und verarbeitet, nicht aber uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der 
Beratung und der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und verwendet.  



 

 

Sowohl Eltern als auch Erzieher/-innen sind sich häufig unsicher, 
inwiefern gezeigtes Verhalten der Kinder im Normbereich liegt. Das 
eine Kind ist still und eher ängstlich, das andere ein Haudegen, der 
alles ausprobieren muss. Für den einen kann kein Klettergerüst hoch 
genug sein, der andere läuft Treppenstufen nur mit Festhalten. Die 
Quasselstrippe ist nicht zu bremsen, während ein anderes Kind nur 
Zweiwortsätze benutzt. Was muss ein Kind wann können? Wer 
benötigt besondere Förderung oder Therapien? Die 
Schwankungsbreite kindlicher Entwicklung ist groß! 
 
Der Umgang mit erkrankten Kindern stellt für 
Gemeinschaftseinrichtungen oft eine Herausforderung dar. Welche 
Kinder gelten als ansteckend? Wer muss vom weiteren Besuch der 
Einrichtung ausgeschlossen werden? Welche Impfungen sollten 
betreute Kinder und Mitarbeiter/-innen haben? Was ist mit der 
schwangeren Erzieherin? Eltern fordern ein Recht auf Betreuung ihres 
Kindes ein, während die Kinder teilweise zur Unterbrechung der 
Infektionsketten und zur Genesung besser aus der Einrichtung fern 
bleiben sollten. Diese und ähnliche Fragen beschäftigen viele 
Fachkräfte. Zum Teil greifen gesetzliche Regelungen, oft gibt es 
Ermessensspielräume. 
 
Zielgruppe 
Mitarbeiter/-innen aus Kindergemeinschaftseinrichtungen 
 
Ziel 
Die Teilnehmenden erhalten einen fundierten Überblick über:  

• die wichtigsten Entwicklungsschritte /–bereiche 
• die wichtigsten/häufigsten Erkrankungen, gesetzlichen 

Regelungen und öffentlichen Empfehlungen 
um Sicherheit im Berufsalltag zu erhalten. 

Inhalte 
• Entwicklungstheorien, kindliche Entwicklung 
• Störungsbilder 
• Krankheitsbilder 
• Übertragungswege 
• Schutzmöglichkeiten 
• Impfungen 
• gesetzliche Regelungen 

 

Termin: 31.5.2012 
Zeiten: 10:00 – 17:00 Uhr 
Anzahl der Personen: Max. 18 
Veranstaltungsort: Geschäftsstelle des DKSB LV NRW e.V., 

Wuppertal 
Teilnehmerbeitrag: 110,– € (inkl. Tagesverpflegung) 
Referentin: Dr. Petra Freynik, Fachärztin 

Kinderheilkunde, Abteilungsleiterin Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst Gesundheits-
amt Essen 
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